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§ 54 Stmk. BauG Erfordernisse fur
Rettung und Loscharbeiten im

Brandfall

Stmk. BauG - Steiermarkisches Baugesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.02.2026

(1) Bauwerke mussen so geplant und ausgefiihrt sein, dass bei der Brandbekampfung die Sicherheit der Loschkrafte
und der Rettungsmannschaften weitestgehend gewahrleistet ist und wirksame Ldscharbeiten moglich sind.

(2) Unter BerUcksichtigung von GréRe, Lage und Verwendungszweck des Bauwerkes mussen die fur die Rettungs- und
Loscharbeiten erforderlichen Zugange, Aufstellflachen und Bewegungsflachen sowie sonstige technische Einrichtungen
(z. B. Loschwasserleitungen, Feuerwehraufzlige) vorhanden sein.

Anm.: in der Fassung LGBI. Nr. 13/2011

In Kraft seit 01.05.2011 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=13/2011&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 54 Stmk. BauG Erfordernisse für Rettung und Löscharbeiten im Brandfall
	Stmk. BauG - Steiermärkisches Baugesetz


